
Beitragsordnung des TSV Falkensee e.V. 
 
Nach der Satzung und Finanzrichtlinie unseres Vereins werden zur Deckung der Ausgaben von den Mitgliedern 
Beiträge erhoben. Bei Aufnahme in den Verein wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von 8,00 Euro pro Mitglied 
berechnet. 
Die Höhe der monatlichen Mitgliedsbeiträge wurde lt. Satzung am 11.04.2002 vom Vorstand festgelegt, am 
28.08.2003, am 26.02.2004, am 13.03.2007, am 28.03.2008 und am 27.03.2009 aktualisiert. Die 
Beitragsordnung in der textlichen Überarbeitung ist lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18.04.2008 
gültig ab 01.05.2008. 
 

Beitrags- 
gruppe Mitgliedsstatus 

Bis   
31.07.2009 

in EUR 

Ab 
01.08.2009 

in EUR 

Ab 
01.01.2010 

in EUR 

Gruppe 1 Kinder, Jugendliche, Azubi, Studenten  
ab drittem Kind im TSV beitragsfrei 11,00 11,50 12,00 

Gruppe 2 Erwachsene 16,00 17,00 18,00 
Gruppe 3 Familien 35,00 37,00 39,00 
Gruppe 4 Rentner 11,50 12,50 13,50 
Gruppe 5 Fördernde Mitglieder jährlich ab 25,00 25,00 25,00 

Gruppe 6 
Erwachsene im Eltern-Kind-Turnen (entfällt 
bei eigener sportlicher Betätigung in einer 
anderen Gruppe) 

9,00 10,00 11,00 

Gruppe 7 Kinderturnclub (9 Monate/Jahr) 9,00 9,50 10,00 
Gruppe 8 Ruhende Mitgliedschaft 1,00 1,50 2,00 
Gruppe 9 berufene SportlerInnen zusätzlich 7,00 7,00 7,00 
Gruppe 10 Sportkita 25,00 26,00 27,00 
Gruppe 11 TurnTalentschule    

Gruppe 12 Saisonbeitrag 01.04. – 31.10.d.J. 
(Fahrradgruppe) 5,00 6,00 7,00 

 
Die Mitgliedsbeiträge werden als Quartalsbeiträge in der ersten vollen Kalenderwoche jedes Quartals fällig 
und im Lastschriftverfahren der Geldinstitute erhoben. Wenn der Lastschrifteinzug durch Selbstverschulden des 
Mitglieds nicht ausgeführt werden kann, trägt das Mitglied die daraus entstehenden Kosten (Bankgebühren + 
Verwaltungsgebühren). 
 
Die „ruhende Mitgliedschaft“ ist ein Kulanzangebot des TSV Falkensee e.V., um Mitgliedern in besonders 
schwierigen Situationen entgegen zu kommen. Solche Situationen können u.a. sein: Unfall, schwere Krankheit, 
Schwangerschaft, Studium außerhalb Falkensees oder im Ausland und andere ernsthafte Gründe. Dazu ist ein 
formloser Antrag über den Übungsleiter zu stellen. 
 
In besonderen Härtefällen kann der Vorstand die Mitgliedsbeiträge ermäßigen oder auch erlassen. Dazu ist ein 
formloser Antrag über den Übungsleiter zu stellen.  
Beiträge werden dann nicht mehr erhoben, wenn das Mitglied, bei Kindern und Jugendlichen bis zum 18. 
Lebensjahr durch einen Erziehungsberechtigten, in schriftlicher Form seinen Austritt erklärt hat. Nach der 
Satzung des TSV ist der Austritt eines Mitgliedes nur jeweils zum Quartalsende mit einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen möglich. 
 
Fördernde Mitglieder: 
Förderndes Mitglied können auf Antrag natürliche volljährige Personen, aber auch juristische Personen werden. 
Die „fördernde Mitgliedschaft“ beträgt mindestens ein Förderjahr von Beginn der fördernden Mitgliedschaft 
gerechnet. Beginn der „fördernden Mitgliedschaft“ ist immer der 01. Januar des Jahres unabhängig vom 
Antragszeitpunkt. Die Höhe des Förderbeitrages bestimmt das fördernde Mitglied; sie beträgt mindestens 25,00 
Euro im Förderjahr und kann für jedes Förderjahr neu festgelegt werden. Die „fördernde Mitgliedschaft“ 
verlängert sich automatisch um ein weiteres Förderjahr, wenn nicht vier Wochen vor Ablauf des Förderjahres 
gekündigt wird. 
Das fördernde Mitglied hat die gleichen Rechte wie ein ordentliches Mitglied, muss aber einen Antrag auf 
(ordentliche) Mitgliedschaft stellen, wenn sportliche Angebote des Vereins auf Dauer in Anspruch genommen 
werden. 
 

Informationen für die Mitgliedschaft im Kinderturnclub (KTC): 
 
Die Mitgliedschaft im KTC des TSV Falkensee e.V. beginnt mit der Anmeldung und endet am 30. Juni des 
Folgejahres mit der schriftlichen Kündigung zum 30.06. d.J., wenn das Kind Schulanfänger ist oder andere 
Gründe des Austritts vorliegen, ansonsten verlängert sich die KTC-Mitgliedschaft stillschweigend um ein 
weiteres Jahr. 
Wenn das Kind neben dem KTC andere Sportangebote des TSV wahrnehmen will, entfällt der KTC-Beitrag und 
es gilt der Beitrag der Beitragsgruppe 1. 
Die Abbuchung des KTC-Beitrages erfolgt als Jahresbeitrag (9 Monate à Beitrag der Beitragsgruppe 7 
gegebenenfalls zuzüglich der einmaligen Aufnahmegebühr) im Dezember ausschließlich durch das 
Lastschriftverfahren der Geldinstitute. 



Alle Kinder des KTC erhalten im ersten Mitgliedsjahr ein KTC-T-Shirt (die gewünschte Größe bitte dem 
zuständigen Übungsleiter melden!) und vierteljährlich die Zeitung des KTC. 


